
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

15. Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses

Die 15. Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses findet am Dienstag, 
23.11.2021 um 17:30 Uhr, am Tagungsort Begegnungszentrum, G.-A.-Demmler-
Straße 6, 18311 Ribnitz-Damgarten statt. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen.

Öffentlicher Teil

1| Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 
Beschlussfähigkeit

2| Feststellung der Tagesordnung
3| Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 28.09.2021 mit 

Protokollkontrolle
4| Haushaltsplanung 2022
5| I. Änderung der I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt Ribnitz-

Damgarten, "Gewerbegebiet Tannenberg I“, OT Klockenhagen - Beschluss 
zur Anwendung des vereinfachten Verfahrens gem. § 13 BauGB und 
Änderung der Verfahrensbezeichnung in "II. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 28"

6| Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über die II. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt Ribnitz-Damgarten, "Gewerbegebiet 
Tannenberg I“ OT Klockenhagen im Verfahren gem. § 13 BauGB

7| Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 92 der Stadt Ribnitz-
Damgarten, „Wohnbebauung Schanze“, im Verfahren nach § 13 b BauGB

8| Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 101 der Stadt Ribnitz-
Damgarten „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 
b BauGB

9| Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 107 der 
Stadt Ribnitz-Damgarten „Wohnbebauung Rostocker Landweg 6“ im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB

10| Anfragen/Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

11| Veräußerung von Liegenschaften
12| Auskünfte/Mitteilungen



13| Schließung der Sitzung

Manfred Widuckel
Vorsitz



Stadt Ribnitz-Damgarten RDG/BV/BA-21/409
Beschlussvorlage

öffentlich

I. Änderung der I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 der 
Stadt Ribnitz-Damgarten, "Gewerbegebiet Tannenberg I“, OT 
Klockenhagen - Beschluss zur Anwendung des vereinfachten 
Verfahrens gem. § 13 BauGB und Änderung der 
Verfahrensbezeichnung in "II. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 28"

Organisationseinheit:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
15.11.2021

Verantwortlich:
Herr Körner

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Ortsbeirat Klockenhagen (Vorberatung) 24.11.2021 Ö
Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 23.11.2021 Ö
Hauptausschuss (Vorberatung) 01.12.2021 N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Entscheidung) 08.12.2021 Ö

Beschlussvorschlag
Beschluss Nr. RDG/BV/BA-21/409
I. Änderung der I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt 
Ribnitz-Damgarten, „Gewerbegebiet Tannenberg I“, OT Klockenhagen - 
Beschluss zur Anwendung des vereinfachten Verfahrens gem. § 13 
BauGB und Änderung der Verfahrensbezeichnung in II. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 28
Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:
1. Das Verfahren der I. Änderung der I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 

der Stadt Ribnitz-Damgarten, "Gewerbegebiet Tannenberg I“, OT 
Klockenhagen, wird im vereinfachten Verfahren nach den Regelungen des § 
13 BauGB durchgeführt. 

2. Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.

3. Die Bezeichnung des Verfahrens wird in „II. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 28“ geändert.

4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Sachverhalt

Die große Nachfrage nach kleinteiligen Gewerbeflächen im GWG Tannenberg 
bedingt eine Anpassung der Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 28. Neben 
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der Ausweisung von Parzellierungsvorschlägen erfolgt in Teilbereichen eine 
Konkretisierung von Baugrenzen, Berücksichtigung künftiger 
Hochwasserschutzmaßnahmen sowie auch die korrekte Übernahme von 
Gehölzpflanzungen (Bestand). 

Mit dem Vorentwurf der Änderung des Bebauungsplanes wurden die 
Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange frühzeitig beteiligt. Seitens der 
Behörden wurden keine wesentlichen Bedenken vorgetragen. Aus 
verfahrenstechnischen Gründen wurde lediglich eine Änderung der Bezeichnung 
in „II. Änderung“ empfohlen. Auch wurde die Anwendbarkeit des vereinfachten 
Verfahrens gem. § 13 BauGB mit dem Landkreis abgestimmt. Insofern kann u. a. 
von einer Umweltprüfung und einem Umweltbericht abgesehen werden.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen 
abgegeben.

Bisherige Beschlussfassungen: 
Aufstellungsbeschluss: 19. August 2020

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung: Ja: Nein:  X
Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: €
Produkt / Sachkonto:  
Verfügbare Mittel des Kontos: €  

Anlage/n
1 Lageplan II. Ä. B 28 (öffentlich)
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Stadt Ribnitz-Damgarten RDG/BV/BA-
21/409/01

Beschlussvorlage
öffentlich

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über die II. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
"Gewerbegebiet Tannenberg I“ OT Klockenhagen im 
Verfahren gem. § 13 BauGB

Organisationseinheit:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
15.11.2021

Verantwortlich:
Herr Körner

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Ortsbeirat Klockenhagen (Vorberatung) 24.11.2021 Ö
Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 23.11.2021 Ö
Hauptausschuss (Vorberatung) 01.12.2021 N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Entscheidung) 08.12.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Beschluss Nr. RDG/BV/BA-21/409/01

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über die II. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 28 der Stadt Ribnitz-Damgarten, "Gewerbegebiet 
Tannenberg I“ OT Klockenhagen im Verfahren gem. § 13 BauGB

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt: 

1. Die Entwurfsunterlagen der II. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 der 
Stadt Ribnitz-Damgarten, „Gewerbegebiet Tannenberg I“ werden in der 
vorliegenden Fassung mit Stand vom 23. November 2021 gebilligt und als 
Entwurf beschlossen. 

  
2. Der Planentwurf und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 

auszulegen. 
  

3. Den Behörden und den sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist nach § 4 
Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, gleichfalls sind sie 
von der parallel durchzuführenden Auslegung des Satzungsentwurfes zu 
benachrichtigen. 

  
4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 

Sachverhalt
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Die große Nachfrage nach kleinteiligen Gewerbeflächen im GWG Tannenberg 
bedingt eine Anpassung der Festsetzungen des Bebauungsplanes. Neben der 
Ausweisung von Parzellierungsvorschlägen erfolgt in Teilbereichen eine 
Konkretisierung von Baugrenzen; Berücksichtigung künftiger 
Hochwasserschutzmaßnahmen sowie auch die korrekte Übernahme von 
Gehölzpflanzungen (Bestand). 
Mit dem Vorentwurf des Bebauungsplanes wurden die Öffentlichkeit und die 
Träger öffentlicher Belange frühzeitig beteiligt. Seitens der Behörden wurden 
keine wesentlichen Bedenken vorgetragen. Im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Bisherige Beschlussfassungen: 
• Aufstellungsbeschluss: 19. August 2020
• Beschluss zur Anwendung des vereinfachten Verfahrens gem. § 13 BauGB und 

Änderung der Verfahrensbezeichnung in II. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 28

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung: Ja: X Nein:  X
Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: €
Produkt / Sachkonto:  
Verfügbare Mittel des Kontos: €  

Anlage/n
1 Lageplan II. Ä. B 28 (öffentlich)
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Stadt Ribnitz-Damgarten RDG/BV/BA-
17/442/02

Beschlussvorlage
öffentlich

Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 92 der Stadt 
Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Schanze“, im Verfahren 
nach § 13 b BauGB

Organisationseinheit:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
15.11.2021

Verantwortlich:
Herr Körner

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 23.11.2021 Ö
Hauptausschuss (Vorberatung) 01.12.2021 N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Entscheidung) 08.12.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-17/442/02

Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 92 der Stadt Ribnitz-
Damgarten, „Wohnbebauung Schanze“, im Verfahren nach § 13 b BauGB 

1. Die während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes 
des Bebauungsplanes Nr. 92 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung 
Schanze“, im Verfahren nach § 13 b BauGB durch die Öffentlichkeit 
vorgebrachten Stellungnahmen sowie die Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden hat die 
Stadtvertretung laut den in der Beschlussvorlage vom 23. November 2021 
niedergelegten Behandlungsvorschlägen geprüft (Abwägungsprotokoll). Der 
Bürgermeister wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und die 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, welche 
Anregungen und Bedenken vorgetragen haben, von diesem Ergebnis unter 
Angabe von Gründen in Kenntnis zu setzen.

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der Landes-
bauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) beschließt die 
Stadtvertretung den Bebauungsplan Nr. 92 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
„Wohnbebauung Schanze“ im Verfahren nach § 13 b BauGB, bestehend aus 
dem Planteil (Planzeichnung - Teil A) und dem Textteil (textliche und 
gestalterische Festsetzungen - Teil B) mit Stand vom 23. November 2021 als 
Satzung. 

3. Die Begründung mit Stand vom 23. November 2021 wird gebilligt. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, den Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 
Nr. 92 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Schanze“ im Verfahren 
nach § 13 b BauGB ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist auch anzugeben, 
wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen und über 
den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 
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4. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 92 der Stadt Ribnitz-
Damgarten, „Wohnbebauung Schanze“ im Verfahren nach § 13 b BauGB in 
Kraft. 

Sachverhalt

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 92 umfasst rückwärtige Bereiche 
der Wohngrundstücke Schanze 8 bis 14. Das Gebiet ist durch ein 9 m breites 
Grundstück an die Schanze angebunden. Planungsziel ist die Ausweisung von 5 
Bauparzellen. Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ist die 
Errichtung von eingeschossigen Gebäuden (Bungalowtyp) geplant.

Mit dem Entwurf des Bebauungsplanes wurden die Öffentlichkeit und die Träger 
öffentlicher Belange beteiligt. Wesentliche Bedenken zum Planvorhaben 
bestehen nicht. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine 
Stellungnahmen abgegeben. 

Bisherige Beschlussfassungen: 
Aufstellungsbeschluss: 19. Juli 2017
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss: 5. Februar 2020

Bemerkung: 
Ausführliche Anlagen liegen bei den Fraktionsvorsitzenden zur Einsichtnahme 
vor.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung: Ja: X Nein:  
Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: €
Produkt / Sachkonto:  
Verfügbare Mittel des Kontos: €  

Anlage/n
1 Lageplanb92jpg (öffentlich)
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Lageplanb92.jpg (JPEG-Grafik, 2021 × 2780 Pixel) - Skaliert (35%) http://allris/ai/___tmp/tmp/45-1812536537196633/537196633/000186...

1 von 1 13.01.2020, 13:03
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Stadt Ribnitz-Damgarten RDG/BV/BA-
21/281/02

Beschlussvorlage
öffentlich

Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 101 der 
Stadt Ribnitz-Damgarten „Wohnbebauung östlich der 
Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB

Organisationseinheit:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
15.11.2021

Verantwortlich:
Herr Körner

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Stadtausschuss Damgarten (Vorberatung) 30.11.2021 Ö
Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 23.11.2021 Ö
Hauptausschuss (Vorberatung) 01.12.2021 N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Entscheidung) 08.12.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-21/281/02

Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 101 der Stadt Ribnitz-
Damgarten „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach 
§ 13 b BauGB

1. Die während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes 
des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung 
östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB durch die 
Öffentlichkeit vorgebrachten Stellungnahmen sowie die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
hat die Stadtvertretung laut den in der Beschlussvorlage vom 23. November 
2021 niedergelegten Behandlungsvorschlägen geprüft (Abwägungsprotokoll). 
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und 
die sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, welche 
Anregungen und Bedenken vorgetragen haben, von diesem Ergebnis unter 
Angabe von Gründen in Kenntnis zu setzen. 

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der Landes-
bauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) beschließt die 
Stadtvertretung den Bebauungsplan Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
„Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB, 
bestehend aus dem Planteil (Planzeichnung - Teil A) und dem Textteil 
(textliche und gestalterische Festsetzungen - Teil B) mit Stand vom 23. 
November 2021 als Satzung. 

3. Die Begründung mit Stand vom 23. November 2021 wird gebilligt. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, den Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 
Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, 
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im Verfahren nach § 13 b BauGB ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist auch 
anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

4. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 101 der Stadt Ribnitz-
Damgarten, „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 
b BauGB in Kraft. 

Sachverhalt

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 101 umfasst einen östlich der 
Feldstraße gelegenen Teil der Kleingartenanlage (KGA) "Tannenblick-
Freundschaft e. V.". Planungsziel ist die Entwicklung eines Wohngebietes als 
Abrundung der Ortsrandlage. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in 
dem seit 1999 wirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen. 
Diese Zielstellung entspricht auch dem Ergebnis des 
Kleingartenentwicklungskonzeptes der Stadt Ribnitz-Damgarten. Im Rahmen der 
Erarbeitung des Konzeptes erfolgten entsprechende Abstimmung mit dem 
betroffenen Verein. 

Mit dem Entwurf des Bebauungsplanes wurden die Öffentlichkeit und die Träger 
öffentlicher Belange beteiligt. Wesentliche Bedenken zum Planvorhaben 
bestehen nicht. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine 
Stellungnahmen abgegeben. 
  
Bisherige Beschlussfassungen: 
Aufstellungsbeschluss: 11. Dezember 2019 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 28. April 2021

Bemerkung: 
Ausführliche Anlagen liegen bei den Fraktionsvorsitzenden zur Einsichtnahme vor

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung: Ja: X Nein:  X
Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: €
Produkt / Sachkonto:  
Verfügbare Mittel des Kontos: €  

Anlage/n
1 Lageplan B-Plan Nr. 101 (öffentlich)
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LageplanB101.jpg (JPEG-Grafik, 2049 × 2137 Pixel) - Skaliert (35%) https://ribnitz-damgarten-intern.sitzung-mv.de/amtsinfo/vo020?107--a...

1 von 1 26.03.2021, 10:46
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Stadt Ribnitz-Damgarten RDG/BV/BA-
21/277/01

Beschlussvorlage
öffentlich

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den Bebauungsplan 
Nr. 107 der Stadt Ribnitz-Damgarten „Wohnbebauung 
Rostocker Landweg 6“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 
a BauGB

Organisationseinheit:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
15.11.2021

Verantwortlich:
Herr Körner

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 23.11.2021 Ö
Hauptausschuss (Vorberatung) 01.12.2021 N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Entscheidung) 08.12.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Beschluss Nr. RDG/BV/BA-21/277/01

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 107 
der Stadt Ribnitz-Damgarten „Wohnbebauung Rostocker Landweg 6“, 
im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt: 
  
1. Die Entwurfsunterlagen des Bebauungsplanes Nr. 107 der Stadt Ribnitz-

Damgarten, „Wohnbebauung Rostocker Landweg 6“, im Verfahren nach § 13 a 
BauGB werden in der vorliegenden Fassung mit Stand vom 23. November 
2021 gebilligt und als Entwurf beschlossen. 

2. Der Planentwurf und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen. 

3. Den Behörden und den sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist nach § 4 
Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, gleichfalls sind sie 
von der parallel durchzuführenden Auslegung des Satzungsentwurfes zu 
benachrichtigen. 

4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 

Sachverhalt

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 107 umfasst das ehemalige 
Betriebsgelände der Fa. Ahlf & Martens. Nicht zuletzt durch einen Brandschaden 
stellt das Grundstück mittlerweile einen städtebaulichen Missstand dar. 

Das Grundstück wurde seitens der Stadt ausgeschrieben und zwischenzeitlich an 
einen Investor veräußert. Dieser plant nach Beräumung der Fläche den Bau von 3 
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mehr-geschossigen Wohngebäuden mit insgesamt maximal 34 WE. Der Investor 
hat zur Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes beantragt. Die Kostenübernahme wurde zugesichert. Vor 
Abschluss des Verfahrens erfolgt im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages 
zwischen Investor und Stadt die Regelung der Erschließung. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im wirksamen 
Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen. 

Mit dem Vorentwurf des Bebauungsplanes wurden die Öffentlichkeit und die 
Träger öffentlicher Belange frühzeitig beteiligt. Seitens der Behörden wurden 
keine wesentlichen Bedenken vorgetragen. Im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellung-nahmen abgegeben.

Bisherige Beschlussfassungen: 
Aufstellungsbeschluss: 29. April 2021

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung: Ja: X Nein:  X
Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: €
Produkt / Sachkonto:  
Verfügbare Mittel des Kontos: €  

Anlage/n
1 Lageplan B 107 (öffentlich)
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Auszug aus GeoPORT.VR
erstellt durch: Amt Ribnitz-Damgarten Liegenschaften

Landkreis Vorpommern-Rügen
- Der Landrat -
Fachdienst Kataster und Vermessun< Datum: 25.03.2021 Nur für interne Zwecke! © GeoBasis-DE/M-V VR

Bebauungsplan Nr. 107 der Stadt Ribnitz-Damgarte
6,Wohnbebauung Rostocker Landweg 6rt

im Verfahren nach § 13 a BauGB
93/3

& Gemarkung: Ribnitz (132521)
l Flur: 11
g Maßstab dieses Auszugs: 1: 1000

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 107 der Stadt Ribnitz-Damgarten, ?Wohnbebauung Rostocker Landweg 6?, im Verfahren nach § 13 a B;
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